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Judo- & Karate-Club 
Kümmersbruck e.V. 

Ernst Zobel 

Schlesierstr. 13, 92224 Amberg 

 

Aufnahmeantrag 
 
als   � passives  � aktives Mitglied    Mitgl.-Nummer: 

für die Sparte � Judo  � Karate      _ 
           (wird vom Verein ausgefüllt) 

Name: ________________________ Geburtstag: ____________________ 

Vorname: ________________________ Geburtsort: ____________________ 

Straße: ________________________ Telefon: ____________ / ______________ 

PLZ: ____________ Email: ____________________________ 

Wohnort: ________________________ Trainer: ____________________________ 

Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Mit der Angabe erklären Sie sich einverstanden, dass Ihnen der Verein 
wichtige Mitteilungen per Email zukommen lässt.  

Durch die Unterschrift auf diesem Antrag werden die umseitigen Aufnahmebedingungen, sowie die bestehende 
Satzung anerkannt. In diese kann über den Vorstand Einsicht genommen werden. Mit meiner Unterschrift auf diesem 
Antrag bestätige ich, dass ich körperlich und geistig gesund bin.  

 

Ort, Datum: ___________________ 

___________________         _________________ 
  Unterschrift des Mitgliedes    Bei Minderjährigen Unterschrift 

des gesetzlichen Vertreters 
 

 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen mittels Lastschrift 

 

Hiermit ermächtige ich den Judo- und Karate-Club Kümmersbruck, die von mir zu entrichtenden 
Mitgliedsbeiträge halbjährlich von meinem Konto 

Name des Kontoinhabers:          

Konto-Nr.:       BLZ:     

bei:                       

mittels Lastschrift einzuziehen. 

 
             

Ort, Datum     Unterschrift des Kontoinhabers 
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Aufnahmebedingungen 
 

 

1. Mit der Unterschrift auf dem Aufnahmeschein erklärt der Unterzeichner, dass er auf alle möglichen Ansprüche 
gegen den jeweiligen Übungsleiter, die sich gegen diesen ergeben könnten, verzichtet. Diese Erklärung gilt 
auch für die teilnehmenden Minderjährigen, für die er das Sorgerecht ausübt. 

2. Minderjährige müssen von den Eltern vor den Umkleidekabinen abgeholt werden. Dürfen Minderjährige nach 
dem Training selbständig nach Hause gehen, so sind die Eltern für Ihre Kinder auf diesem Weg selbst 
verantwortlich. 

3. Jeder Budoka hat die Pflicht seinen Platz im Umkleideraum, sowie im Dojo, sauber zu halten. Für 
liegengebliebene Gegenstände oder Wertsachen haftet der Verein nicht. Die jeweilig geltende Hallenordnung 
ist zu beachten. 

4. Sauberkeit des Körpers und des Judo- bzw. Karate-Anzuges muss selbstverständlich sein, ebenso sind die 
Finger- und Zehennägel kurz zu schneiden. Das Dojo bzw. die Matte dürfen nur barfuss betreten werden. 

5. Schmuck oder andere Gegenstände sind vor dem Training zu entfernen (Unfallgefahr). 

6. Prüfungsgebühren und andere Ausgaben sind unabhängig vom Beitrag zu zahlen. 

7. Mitgliedsbeiträge werden nur durch Lastschrifteinzug halbjährlich abgebucht. 
 

Beiträge: (ab 01.07.2011) 

Alters-Gruppen Alter Monats-
beiträge 

1/2-Jahres-
beiträge 

Jahres-
beiträge 

Kinder bis 6 Jahre 11,00 € 66,00 € 132,00 € 

Jugendliche 7 Jahre bis 17 Jahre 11,50 € 69,00 € 138,00 € 

Erwachsene ab 18 Jahre 12,00 € 72,00 € 144,00 € 

Passiv-Beitrag    30,00 € 

Aufnahmebeitrag Einmalig   40,00 € 

Jahressichtmarke Karate: jährlich Jugendliche 
                                             jährlich Erwachsene 
Jahressichtmarke Judo:    jährlich für alle 

15,00 € 
20,00 € 
14,00 € 

Ältestes aktives Mitglied einer Familie zahlt 100% seines Beitrags 
zweitältestes aktives Mitglied einer Familie zahlt 75% seines Beitrags 
drittältestes aktives Mitglied einer Familie zahlt 50% seines Beitrags 
viertältestes aktives Mitglied einer Familie zahlt 25% seines Beitrags 

fünftältestes aktives Mitglied einer Familie ist beitragsfrei 

 

� Die Kündigung kann nur schriftlich zum 30.06. bzw. 31.12. jedes Jahres erfolgen und ist an den 
Spartenleiter bzw. an die unten angegebene Adresse zu richten. Die Kündigung muss jeweils 4 
Wochen vorher dem jeweiligen Verantwortlichen zugestellt werden. Eine rückwirkende Kündigung ist 
ausgeschlossen. Wir bitten um Verständnis, dass wir Kündigungen aus Kostengründen leider nicht 
bestätigen können. 

 
 

Datenschutzerklärung: 
 

Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für 
Vereinszwecke gemäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich 
einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu 
erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht. 

 


